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1 Im Zuge einer Umstellung des Delmenhorster Meldesystems kam es zu Bereinigungen
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Bevölkerungsentwicklung von 1968 bis heute (nach unterschiedlichen Quellen)

Quelle: LSN / Fachdienst Bürgerservice
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Warum unterscheiden sich die Bevölkerungszahlen für  Delmenhorst  vom 

städt ischen Einw ohnermelderegist er  einerseit s und vom Landesamt  für  

Stat ist ik  (LSN, „ amt liche Einw ohnerzahl“ )  andererseit s? 

 
Die amtliche Zahl des LSN wird in allen überregionalen Veröffentlichungen verwandt (z.B. 
Atlanten, Verzeichnissen, Reiseführern, Lexika, Wikipedia). Zudem ist sie Grundlage bei der 
Berechnung von Mittelzuweisungen, Wahlbezirken, Mandaten u.ä., da hier alle 
niedersächsischen Kommunen bei der Zahlenermittlung nach dem gleichen, nämlich räumlich 
übergeordneten Prinzip behandelt werden. Die Zahlen vom städtischen 
Einwohnermelderegister werden dagegen für alle internen Planungen der Stadt Delmenhorst 
verwendet, da sie auch kleinräumig vorliegen (für Stadt- und Unterbezirke) und neben den 
Hauptwohnsitzen auch die Nebenwohnsitze erfassen. Zudem können sie immer tagesaktuell 
aus dem Einwohnermelderegister gezogen werden.  
 
Der Fortschreibung der Delmenhorster Bevölkerungszahl liegen grundsätzlich zwei 
Bevölkerungsbewegungen zugrunde: die natürliche Bevölkerungsbewegung (Geburten und 
Sterbefälle) und die räumliche Bevölkerungsbewegung (Zu- und Fortzüge). Alle vier 
Einzelfaktoren summiert ergeben dann jeweils die nächste aktuelle Bevölkerungszahl. 
 
Beispiel Geburt en und Sterbefälle 

 
Das Delmenhorster Standesamt registriert die sich im Delmenhorster Stadtgebiet 
ereignenden Geburten und Sterbefälle, unabhängig davon, wo die Mutter des/der 
Neugeborenen bzw. die verstorbenen Personen gemeldet sind. Es können also Neugeborene 
in der Standesamtsstatistik auftauchen, bei welchen die Mutter z.B. in Ganderkesee gemeldet 
ist (aber in einer Delmenhorster Klinik entbunden hat) und wo dann auch das Kind letztlich 
gemeldet wird. Das LSN ruft zwar die Zahlen vom Delmenhorster Standesamt ab, gleicht sie 
jedoch mit den Zahlen der anderen (umliegenden) niedersächsischen Gemeinden ab und 
bereinigt so diese Zahlen, bis die „amtlichen Zahlen“, also die vom LSN, feststehen. Es wird 
im LSN also nach dem Hauptwohnungsbegriff ausgewertet, damit dessen Rechnung am Ende 
für Gesamt- Niedersachsen stimmt. So kann es hier also schon zu unterschiedlichen Zahlen 
kommen. Dieselbe Prozedur erfolgt selbstverständlich auch mit den Zahlen aller anderen 
Standesämter in Niedersachsen. 
 
Beispiel Zu- und Fort züge 

 
Seit 2004 besteht in Deutschland keine Abmeldepflicht mehr, d.h., es werden von den 
Einwohnermeldeämtern (in Delmenhorst vom Fachdienst Bürgerservice) nur noch die Zuzüge 
registriert. Hier gilt: zieht z.B. eine Person von Ganderkesee nach Delmenhorst, so wird diese 
Person von Delmenhorst als Zuzug registriert. Gleichzeitig erfolgt von Delmenhorst aus eine 
Meldung an das Amt in Ganderkesee, wo dann entsprechend ein Wegzug registriert wird. 
Dasselbe Verfahren gilt natürlich auch bei einem Umzug in die andere Richtung. 
Entscheidend ist, dass die jeweiligen Rückmeldungen zwischen den Ämtern mit 
Zeitverzögerung geschehen. Die monatliche Meldung der Zahl der Zu- und Fortzüge vom 
Fachdienst Bürgerservice an das LSN muss also vom LSN auch, ähnlich wie bei den Geburten 
und Sterbefällen, immer um eine gewisse Zeitverzögerung bereinigt werden, um letztlich 
seine „amtlichen“ Zahlen zu erhalten. Auch hier sind kleine Zahlenunterschiede zwischen 
Stadt und LSN unvermeidlich. Dies gilt erst recht bei Fortzügen ins Ausland. 
 
In der Summe kommen so die unterschiedlichen Bevölkerungszahlen zwischen LSN und dem 
Fachdienst Bürgerservice zustande. 


